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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §119 Abs1

EStG 1988 §6 Z1

EStG 1988 §6 Z2 lita

Rechtssatz

Bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens gilt nach der Rechtsprechung die Vermutung, dass der Teilwert nicht

unter den Anscha:ungskosten liegt, weil von einem Unternehmer angenommen werden kann, dass er -

Fehlmaßnahmen ausgenommen - grundsätzlich nicht mehr für ein Wirtschaftsgut aufwendet, als dieses für seinen

Betrieb tatsächlich wert ist. Die Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert ist deshalb grundsätzlich nur dann

anzuerkennen, wenn der Steuerp>ichtige dartun kann, dass und in welcher Höhe zwischen Anscha:ungszeitpunkt und

Bilanzstichtag wesentliche Umstände eingetreten sind, welche die Annahme rechtfertigen, dass am Bilanzstichtag die

Wiederbescha:ungskosten in nicht unerheblichem Umfang unter den ursprünglichen Anscha:ungskosten liegen oder

dass sich die Anscha:ung als Fehlmaßnahme erwiesen hat (VwGH 17.4.2008, 2005/15/0073). Dies gilt entsprechend

auch für Herstellungskosten.
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